
FORMULAR 
FO-SCEuL-4227-15 Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen 

VERANTWORTLICH 

JDS QM Redaktion 
FREIGEBER 

JDS Qualitätsmanagement 

FREIGABEDATUM 

18.06.2024 

DOKUMENTEN-NR. 

147548 

VERSION 

1 

SEITE 

1/2 

Name: 
Bewerber*innen/Bieter*innen, Mitglied der Bewerber*innen-/Bieter*innengemeinschaft oder Nachunternehmer*innen 

Titel der Vergabe: 

Vergabe-Nr.: 

Der*die Auftragnehmer*in verpflichtet sich, 

den Auftrag gemäß der Leistungsbeschreibung ausschließlich mit Waren auszuführen, die 
nachweislich unter bestmöglicher Beachtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten 
Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden sind. Die Mindeststandards der ILO-
Kernarbeitsnormen ergeben sich aus 

- dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl.
1956 II S. 641),

- dem Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des
Vereinigungsrechtes vom9. Juli 1948 (BGBl. 1956 II S. 2073),

- dem Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes
und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II S. 1123),

- dem Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher
Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II S. 24),

- dem Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 1957
(BGBl. 1959 II S. 442),

- dem Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf vom 25.
Juni 1958 (BGBl. 1961 II S. 98),

- dem Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung
vom 26. Juni 1973(BGBl. 1976 II S. 202) und

- dem Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S.
1291).

Der*die Auftragnehmer*in hat für jedes zu liefernde Produkt der folgenden Produktliste 

- Produkte aus Naturleder (einschließlich Sportbällen aus Naturleder)
- Naturtextilien, insbesondere aus Baumwolle
- handgefertigte Teppiche
- Natursteine
- Produkte aus Holz
- Kaffee, Kakao, Tee
- Südfrüchte, Fruchtsäfte, Wein
- Gewürze, Honig, Reis, Trockenfrüchte, Nüsse, Zucker, Süßwaren
- Fischereiprodukte
- Feuerwerkskörper, Zündhölzer
- Schnittblumen, Topfpflanzen

spätestens mit der Lieferung vorzulegen: 

einen Nachweis Die bestmögliche Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen wird bei der 
Vorlage der unter http://www.kompass-nachhaltigkeit.de/ aufgeführten 
Produkt-Zertifikate vermutet, sofern diese ausdrücklich die Beachtung der 
ILO-Kernarbeitsnormen gemäß § 8 Absatz 1 BerlAVG beinhalten. 

oder eine 
Herkunftsbescheini
gung 

Die bestmögliche Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen gilt auch als 
erbracht, wenn die Produkte außerhalb der Staaten der DAC-Liste 
hergestellt wurden. Diese Liste wird beim Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geführt: 
https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laen
derliste/index.html 

ersatzweise eine Nur in den Fällen, dass trotz intensiven Bemühens keine diesbezüglichen 

http://www.kompass-nachhaltigkeit.de/
https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html
https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html
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Eigenerklärung Zertifikate ermittelt werden konnten, darf für jedes diesbezügliche Produkt 
eine Eigenerklärung vorgelegt werden. 

Ort, Datum   Name der*des Vertretungsberechtigten in Textform (§ 126b BGB) 

Hinweis: 
Die Vertragsbedingungen über Sanktionsmöglichkeiten im Falle eines Verstoßes ergeben sich aus 
Teil B. 
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